
Präambel
 
Mit der Aktion Engel Zollernalb wird ein Gewinnspiel für einen gemeinnützigen Zweck durchgeführt. 
Die Engel sind weihnachtliche Geschenkartikel, die zusätzlich die Teilnahme am Gewinnspiel er-
möglichen. Der Verkauf ist auf den Zollernalbkreis beschränkt. 
 
Mit dem Kauf eines Engels erkennt der Teilnehmer die folgenden Teilnahmebedingungen verbind-
lich an. Die Teilnahmebedingungen liegen an den Verkaufsstellen aus und sind unter www.engel-
zollernalb.de einsehbar. 

1. Veranstalter 
 
Veranstalter des Gewinnspiels ist die ZAW gGmbH, Fischerstr. 20, 72336 Balingen. 

 
2. Teilnahme am Gewinnspiel 
 
Insgesamt werden 5.000 Engel hergestellt. 
 
Jeder Engel mit Zertifikat und Gewinnspielnummer berechtigt zur Teilnahme am Gewinnspiel. 
 
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen ab 18 Jahren.  
 
Der Verkauf der Engel erfolgt im Zeitraum vom 18.10.2025 bis 23.12.2025.

3. Parallelverkauf ohne Gewinnspielteilnahme 
 
Da es sich um ein Gewinnspiel handelt, sind die Produkte auch ohne Gewinnspielteilnahme in 
kleiner Stückzahl zum gleichen Preis erhältlich (z. B. im Glückskaffee oder als Engel ohne Losnum-
mer). 

 
4. Gewinne 
 
Im Rahmen des Gewinnspiels werden hochwertige Sachpreise und Gutscheine im Gesamtwert 
von ca. 20.000 € vergeben. 
 
Hauptgewinn: ein Opel Corsa. Die Verlosung findet am 14.01.2026 statt. 
 
Zusätzlich werden zwischen dem 26.12.2025 und 06.01.2026 täglich attraktive Tagespreise ausge-
lost, die von regionalen Firmen gespendet werden. 
 
Eine Barauszahlung oder ein Tausch der Gewinne ist ausgeschlossen.
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5. Gewinnermittlung und Veröffentlichung 
 
Die Gewinnziehungen erfolgen unter dem 4-Augen-Prinzip und werden schriftlich dokumentiert. 
 
Gewinnnummern werden auf der Website www.engel-zollernalb.de 
 veröffentlicht. 
 
Gewinner können ihren Preis unter Vorlage des Zertifikats (mit Gewinnnummer) bei der ZAW 
gGmbH, Fischerstraße 18, 72336 Balingen, abholen. 
 
Die Formalitäten für die Übergabe des Hauptgewinns werden individuell abgestimmt. 

 
6. Geltendmachung der Gewinne 
 
Alle Ansprüche auf Gewinne müssen bis spätestens 31.03.2026 geltend gemacht werden. 
 
Nicht abgeholte Gewinne verfallen zugunsten des gemeinnützigen Zwecks der Aktion. 

 
7. Datenschutz und Einwilligung 
 
Mit der Teilnahme willigen die Gewinner ein, im Rahmen der Berichterstattung (Internet, Presse, 
Social Media) mit Name, Vorname und Wohnort genannt zu werden. 
 
Personenbezogene Daten werden ausschließlich für die Durchführung des Gewinnspiels verwen-
det und nicht an Dritte weitergegeben (außer wenn zur Durchführung erforderlich).

8. Haftungsausschluss 
 
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Sachmängel, Rechtsmängel oder Schäden, die 
durch Gewinne entstehen. 

 
9. Rechtsweg 
 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 
10. Salvatorische Klausel 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein, bleibt die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen unberührt.

Balingen, September 2025


